
 
 
Das Landratsamt Mittelsachsen bittet nach § 36 Baugesetzbuch (BauGB) um Ersuchen 

des Einvernehmens und nach § 69 Abs.1 Sächsische Bauordnung (SächsBO) um die 

Abgabe einer Stellungnahme. 
 
Herr <Anonym< 04720 Großweitzschen, OT Gadewitz Nr. 6a, Flurstück 11 möchte die 
am Haus bestehende Terrasse in Holzbauweise überdachen. 
Die Fläche der Terrassenüberdachung beträgt ca. 24 m² (4,50 m x 5,33 m). Die Höhe 
am Haus 3,10 m zum Gartenbereich 2,52 m. 
Die tragenden Nadelholz Stützen werden in Beton-Einzelfundamenten gem. Statik 
gegründet. 
Die Dachhaut erhält eine 28 mm Holzschalung, darauf wird eine Dachfolie verlegt. 
Die Abstandsflächen zu den benachbarten Grundstücken werden eingehalten. 
Das anfallende Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück versickert. 
 
 

Die Unterlagen können im Bauamt der Gemeindeverwaltung zu den Öffnungszeiten 
eingesehen werden.   
 

Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat beschließt zum Bauantrag auf Errichtung einer 
Terrassenüberdachung in Holzbauweise durch <Anonym< 04720 Großweitzschen, 
OT Gadewitz Nr.6a 
 

Stimmergebnis: 
        

Anwesend GR: 
 

 Stimmberechtigt:  Dafür:  Dagegen:  

        

Bürgermeister 
 

 Befangen:  Enthaltung:    

        

 

    

GEMEINDE GROSSWEITZSCHEN 
Beschlussvorlage außerordentliche Sitzung am 11.09.2023 

  
Öffentlichkeitsstatus Beratungsfolge TOP  Vorlage Nr. 
Öffentlich Gemeinderat  4 4 

      
Bezeichnung der Vorlage 
 

Antrag auf Errichtung einer Terrassenüberdachung in Holzbauweise 
 
Amt      

Bauamt   Burkert   
  Unterschrift        Datum Einreicher Unterschrift           Datum 

      
Burkert     
Bürgermeister Unterschrift       Datum   


